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Anwendungsbereich

In diesem Dokument werden die grundséatzlichen Anforderungen und das allgemeine Prifverfahren im
Rahmen des Zulassungsverfahrens fir Feststellanlagen zur Verwendung innerhalb von Gebauden fir
Feuerschutzabschliisse, Rauchschutzabschlisse und Feuerschutzabschliisse im Zuge bahngebunde-
ner Forderanlagen sowie andere Abschlisse, die die Eigenschaft "selbstschlielend" aufweisen (im Fol-
genden Abschliisse genannt) beschrieben.

Diese Regeln gelten nicht fur elektrisch betriebene Feststellanlagen, die nicht an die Netzstromversor-
gung angeschlossen sind, sondern ausschlieRlich mit Batterien betrieben werden?.

Die Zulassungsbearbeitung selbst wird aufgenommen, wenn beim DIBt ein vom Antragsteller unter-
zeichneter Zulassungsantrag eingereicht ist. Zur Vermeidung von unnétigen oder unvollstandigen Pri-
fungen sollte vor der Durchfiihrung der Prifungen ein mit dem DIBt und der jeweiligen Priifstelle abge-
stimmter Prifplan vorliegen.

Begriffe

Feststellanlage

Feststellanlagen sind Systeme, bestehend aus Geréaten oder Geratekombinationen, die geeignet sind,
die Funktion von SchlieBmitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zugehdrigen
Ausldsevorrichtung im Fall eines Brandalarmes, einer Stérung oder durch Handausldsung werden offen
stehende Abschlisse selbsttatig durch die Schlie3mittel geschlossen.

Eine Feststellanlage besteht aus mindestens einem Brandmelder, einer Auslésevorrichtung, einer Fest-
stellvorrichtung, einer Energieversorgung und ggf. Sicherheitseinrichtungen.

Brandmelder

Brandmelder sind die Gerate einer Feststellanlage, die eine geeignete physikalische und/oder chemi-
sche KenngréRe zur Erkennung eines Brandes in dem zu Uberwachenden Bereich stdndig oder in auf-
einander folgenden Zeitintervallen messen und an die Auslésevorrichtung melden.

Ausldsevorrichtung

Auslésevorrichtungen? sind die Gerate einer Feststellanlage, die die von Geréaten dieser Feststellanlage
(z.B. Brandmeldern) abgegebenen Signale verarbeiten und bei Erfullung bestimmter Kriterien die ange-
schlossene Feststellvorrichtung auslésen.

Feststellvorrichtung

Feststellvorrichtungen sind die Gerate einer Feststellanlage, die die zum SchlieRen erforderliche Ener-
gie in gespeichertem Zustand halten und den Abschluss bei entsprechendem Signal der Auslésevorrich-
tung oder des Handausldsetasters (der Handausloseeinrichtung) zum SchlieRen freigibt.

SchlieRmittel

SchlieBmittel sind Zubehorteile von Abschliissen, die dazu geeignet sind, bewegliche Abschliisse mittels
gespeicherter Energie3 selbsttatig zu schlieRen.

Energieversorgung

Energieversorgung sind die Geréte einer Feststellanlage, die der elektrischen Versorgung von Brand-
meldern, Ausldsevorrichtungen, Feststellvorrichtungen und ggf. Sicherheitseinrichtungen dienen.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen sind Gerate einer Feststellanlage (geeignete Sensoren z.B. Kontaktleisten,
Lichtschranken), die das Einleiten eines SchlieRvorganges verzégern oder den eingeleiteten Schliel3-
vorgang unterbrechen, wenn sich Personen oder Gegenstande im SchlieBbereich des Abschlusses be-
finden.

Zulassungsantrage fiir derartige Feststellanlagen sind im zusténdigen Sachverstandigenausschuss des DIBt zu beraten.

Teile einer automatischen Brandmeldeanlage kénnen als Ausldsevorrichtung im Rahmen einer Feststellanlage dienen (Brandmelde-
anlagen in diesem Zusammenhang sind Anlagen, in denen Signale von Brandmeldern selbsttatig ausgewertet werden).

Erfolgt das selbsttéatige SchlieRen eines Feuerschutzabschlusses anders als mit mechanischer Energie, so ist mit dem DIBt eine
entsprechende Prufvereinbarung abzustimmen.
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3.3
3.3.1

Anforderungen und Prufverfahren fur die Komponenten der Feststellanlage

Allgemeines

Die Zulassungsprifung ist von einer vom DIBt benannten Zulassungspriifstelle durchzufiihren. Es sind
nur vollstédndige Feststellanlagen nach Abschnitt 2.1 entsprechend einem mit dem DIBt abgestimmten
Prufplan zu prufen. Dazu ist u.a. die Kompatibilitat aller fiir die in der jeweiligen Feststellanlage
eingesetzten Gerate nachzuweisen.

Der Schutzgrad nach DIN EN 60529 des Geh&uses der Feststellanlage oder der Gehause der Geréte
der Feststellanlage ist vom Hersteller anzugeben (mindestens IP30).

Die entsprechenden Nachweise der Erfullung der Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EG (hier DIN
EN 60950-1) und der Richtlinie 2004/108/EG (hier DIN EN 61000-6-2,3 und DIN EN 61000-3-2,3)
werden flr alle elektrischen Gerate der Feststellanlage vorausgesetzt.

Brandmelder

Rauchmelder

Rauchmelder missen der Norm DIN EN 54 Teil 7 oder den Anforderungen des DIBt (z.B. Melder in Ge-
hausen) entsprechen. Fur Melder, die radioaktive Praparate enthalten, muss zuséatzlich die Strahlen-
schutzverordnung beachtet werden.

Warmemelder

Warmemelder mussen der Norm DIN EN 54 Teil 5, Melderklasse Al, A1R oder A1S oder den Anforde-
rungen des DIBt entsprechen. Fir Sonderanwendungen, z.B. hohe Umgebungstemperaturen, werden
abweichende Anforderungen gestellt, siehe DIN EN 54 Teil 5.

MafRnahmen gegen Verstellen der Melder

Der eingestellte Schwellenwert ist durch entsprechende MaRnahmen gegen fahrlassige Verstellung so-
wie gegen Eingriffe Unbefugter zu schitzen.

Rickstellen der Melder

Nach dem Ansprechen eines Melders muss die Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft einfach
mdoglich sein. Eine automatische Riickstellung des Melders ist zulassig.

Rauchansaugsysteme

Rauchansaugsysteme mussen der Norm DIN EN 54-20 und den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Stérungen (u.a. Verstopfungen und Leckagen) im Rauchansaugsystem muissen innerhalb von 100 s
erkannt und angezeigt werden, sowie zur Auslésung der Feststellvorrichtung fiihren

- Die Verstopfung von mindestens einer Ansaugoffnung oder das Auftreten einer Leckage am Rohr-
system muss als Stérung erkannt werden und zur Auslésung der Feststellvorrichtung fuhren.

- Die Kompatibilitat aller fir das Rauchansaugsystem eingesetzten Systemteile missen Uber einen
entsprechenden Priifbericht einer vom DIBt benannten Priifstelle nachgewiesen werden.

Auslodsevorrichtung

Allgemeine Anforderungen

Die Auslésevorrichtung muss bei Alarm (Brandmeldung), Stérung (z.B. Drahtbruch, Kurzschluss, Ausfall
der Netzspannung, Stérung der Akkumulatoren) oder Handauslésung die angeschlossene Feststellvor-
richtung sicher und unverzégert auslosen. Eine verzégerte Auslosung ist nur bei solchen Feststellanla-
gen gestattet, bei denen der Schliel3bereich des Abschlusses (beziiglich Personen und Gegenstanden)
Uberwacht wird (siehe Ziffer 3.6.2).

Nach dem Ansprechen der Auslésevorrichtung muss die Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft
einfach und ohne Spezialwerkzeug mdéglich sein. Eine automatische Wiederherstellung der Funktions-
bereitschaft ist nicht zulédssig. Eine Fernriickstellung zur Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft ist
bei Feststellanlagen fir Feuerschutzabschliisse mit motorischer Offnungshilfe nicht zulassig.

Eine Auslésung durch die Brandmelder ist durch eine rote Leuchtdiode oder ein anderes Bauteil mit ver-
gleichbarer Zuverlassigkeit anzuzeigen. Die optische Anzeige muss bei einer Umgebungsbeleuchtungs-
starke bis 500 Ix in einem Abstand von 6 m sichtbar sein.

In mikroprozessorgesteuerten Auslésevorrichtungen muss ein Ausfall des Prozessors wie eine Stérung
behandelt werden. Die Funktionalitéat der Schlie3bereichsiiberwachung muss auch bei Prozessorausfall
gewdhrleistet sein.

Falls die brandschutz- und/oder sicherheitsrelevanten Funktionen der Feststellanlage mittels Software
gesteuert werden, ist es notwendig, die Software in den anwendungsrelevanten Punkten entsprechend
DIN EN 54-2 “Brandmeldeanlagen; Teil 2 Brandmeldezentralen“ zu prifen.
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3.3.2

3.3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Ein-Linien-System
Ausloésevorrichtungen, die nur der Uberwachung weniger Abschliisse dienen, kénnen sowohl in den
Brandmelder, die Energieversorgung, als auch in die Feststellvorrichtung integriert werden.

Ein solches Ein-Linien-System besteht aus nur einer Meldergruppe; es diirfen maximal 20 Brandmelder
angeschlossen werden.

Ausldsevorrichtungen in Brandmeldeanlagen (Mehr-Linien-System)

Die Auslosevorrichtung darf Bestandteil einer vorhandenen automatischen Brandmeldeanlage sein,
wenn dies in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir die Feststellanlage so festgelegt ist und
zuséatzlich folgende Bedingungen erfullt sind:

— Brandmelder, die der Uberwachung von Abschliissen dienen, miissen so in Meldergruppen zu-
sammengefasst werden, dass bei Alarm oder Stérungsmeldung an der Brandmelderzentrale eine
Unterscheidung zwischen Brandmeldern der Feststellanlage und anderen Brandmeldern mdaglich ist.

— Brandmelder von Feststellanlagen durfen keine weiterleitenden Alarmierungseinrichtungen (z.B.
Ubertragungseinrichtungen fur Brandmeldungen an die Feuerwehr) ansteuern.

— Die Anzeigeeinrichtungen von Auslésevorrichtungen an der Brandmelderzentrale missen DIN EN
54-2 entsprechen.

— Die Feststellvorrichtungen dirfen nicht durch die Energieversorgung der Brandmeldeanlage ge-
speist werden. Hierfir ist eine eigene Energieversorgung notwendig.

— Die Feststellvorrichtungen missen zusatzlich an der Auslésevorrichtung der Brandmeldeanlage
ausgelést werden kénnen.

Eine Ansteuerung der Feststellvorrichtungen durch andere Brandmelder oder Brandmeldergruppen ist
zuséatzlich moglich.

Feststellvorrichtung

Allgemeine Anforderungen

Die Feststellvorrichtung muss den festgehaltenen Teil des Abschlusses sicher innerhalb von 3 s frei-
geben, wenn die Auslésevorrichtung angesprochen hat. Ein einmal eingeleiteter Schliel3vorgang des Ab-
schlusses darf nur dann unterbrochen werden, wenn sich im Schlie3bereich Personen oder Gegenstan-
de befinden. Der SchlieRvorgang muss sich nach Freiwerden des SchlieRbereiches aus jeder Offnungs-
stellung selbsttatig fortsetzen.

Die Anforderungen an die Feststellvorrichtungen mussen bei Spannungsschwankungen von + 15 %
vom Nennwert erflllt werden. Werden Elektromagnete als Feststellvorrichtung verwendet, so mlssen
geeignete MaBnahmen zur dauerhaften Uberwindung der Remanenz getroffen werden.

Haftmagnete
Die Haltekraft bei Haftmagneten darf nicht geringer als 120 N sein.

Elektromagnetische Feststellvorrichtung mit Rast- oder Reibfeststellung

Elektromagnetische Feststellvorrichtungen fiir Schiebetiiren/-tore und Drehfligeltore miissen so be-
schaffen sein, dass sie aus jeder Raststellung und auf jedem Bodenbelag (z.B. Marmor) die erforderli-
chen Haltekrafte (bei Schiebetoren abhangig vom Gegengewicht bzw. von der Schlie3feder) und Halte-
momente aufbringen.

Der Feststellmechanismus muss den Abschluss bei einer Auslésung aus jeder Stellung durch den Elekt-
romagneten sicher freigeben.

Feststellvorrichtungen fur Drehfligeltiren nach DIN EN 1155
Feststellvorrichtungen nach DIN EN 1155 erfiillen die unter Punkt 3.4.1 genannten Anforderungen.

TirschlieRer mit Offnungsautomatik fiir Drehfliigeltiiren nach DIN 18 263-4

Bei TurschlieBern mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb) miissen bei Brand, Stérung oder Handaus-
Ibsung die Feststellung aufgehoben, die Schlossfallenentriegelung (Turéffner nach dem Arbeits-
stromprinzip) in Sperrwirkung stehen und alle Offnungsbefehlgeber wirkungslos geschaltet werden.

Die TirschlieRer mit Offnungsautomatik diirfen an ein- und zweifliigeligen Tiiren nur verwendet werden,
wenn die Tiurzarge bzw. der Standfliigel zweifligeliger Turen mit einem elektrischen Tur6ffner zur
Schlossfallenentriegelung und/oder Entriegelung eines Schnappriegels mit gefederter Falle ausgerustet
ist. Die Verwendbarkeit dieser Turéffner muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
nachgewiesen sein.

Die zweifligeligen Tiren miussen aulRerdem mit einem Schlie3folgeregler nach DIN EN 1158 ausgerus-
tet sein.
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3.4.6

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

Antriebe flur Schiebe-, Hub- und Rollabschliisse mit elektromagnetischer Feststellung

Es sind die minimalen und maximalen Haltekrafte bzw. Haltemomente anzugeben, die in jeder beliebi-
gen Stellung, in der der Abschluss festgestellt werden kann, auftreten kénnen. Innerhalb dieses Be-
lastungsbereiches muss eine sichere Feststellung und Auslésung des Abschlusses gewahrleistet sein.

Kraftbetatigte Abschliisse mussen bei Ausfall der Energieversorgung oder bei einem anderen Storfall
mittels gespeicherter mechanischer Energie sicher geschlossen werden.

Fur die Antriebe, Steuerung und Energieversorgung von kraftbetatigten Abschlissen, die auch elektro-
motorisch, pneumatisch oder hydraulisch geschlossen werden, sind auf den Einzelfall mit dem DIBt ab-
gestimmte Prifvereinbarungen festzulegen.

Energieversorgung

Allgemeine Anforderungen

Die Energieversorgungen muissen die folgenden Anforderungen der DIN EN 54-4:1997/A2:2006, Ab-

schnitt 6 erfullen:

—  Zur Unterstitzung der Prufung der Ausfiihrung muss der Hersteller folgende schriftliche Erklérung
abgeben, dass:

a) Die Ausfiihrung in Ubereinstimmung mit einem Qualitatssicherungssystem erfolgte, welches
Regeln fir die Entwicklung aller Teile der EV enthalt;

b) alle Bauteile der Energieversorgung ihrem Verwendungszweck entsprechend ausgesucht wur-
den und innerhalb ihrer Grenzwerte betrieben werden, wenn die Umgebungsbedingungen au-
Rerhalb des Gehauses der Energieversorgung der Klasse 3k5 nach EN 60721-3-3 entsprechen.

— Alle Bedienelemente, Sicherungen, Einstellelemente und Anschlussklemmen fur Kabel missen
deutlich gekennzeichnet sein (z.B. Funktion, elektrische Werte oder Verweis auf entsprechende
Zeichnungen).

In der Installationsanleitung der Feststellanlage muss die hdchstmégliche Anschlusslast angegeben

werden.

Zusatzlich muss die Energieversorgung bei Abweichungen der Eingangsspannung von +10 % bis - 15 %

(230 V Wechselspannung) folgende Bedingungen erfillen:

— Die Ausgangsspannung darf bei Leerlauf und Volllast h6chstens um +15 % bis -10 % vom Nennwert
(Vorzugswert 24 V Gleichspannung) abweichen.

— Die Energieversorgung darf bei den Betriebszustidnden Leerlauf, Volllast und Kurzschluss keine
Uberlastungs- oder Uberhitzungserscheinungen zeigen. Nach einem Kurzschluss muss die Ener-
gieversorgung - ggf. nach Auswechseln einer Schmelzsicherung - wieder betriebsbereit sein.

Der ordnungsgemafRe Betrieb ist durch eine griine Leuchtdiode oder ein anderes Bauteil mit vergleich-

barer Zuverlassigkeit anzuzeigen.

Energieversorgung ohne Batterien (Netzanschlussbetrieb)

Bei Ausfall der Primarspannung wird die gesamte Feststellanlage spannungslos; die angeschlossenen
Feststellvorrichtungen missen die Abschlisse freigeben.

Energieversorgung mit wieder aufladbaren Batterien als zweite Energiequelle (Bereitschaftsparallelbe-
trieb)

In Féllen, in denen eine Verzdgerung des Schlielvorganges vorgesehen ist, muss die Energieversor-
gung fiur die Feststellanlage mit einer zweiten Energiequelle durch wartungsfreie Batterien fur Gefah-
renmeldeanlagen gemaR "Verzeichnis der VdS-anerkannten wartungsfreien Batterien" (VdS-2140) zur
Uberbriickung von Netzausféllen ausgeriistet werden.

Die gesamte Energieversorgung muss die Anforderungen der DIN EN 54-4 (ausgenommen die Ab-
schnitte 9.4 bis 9.15) erfullen.

Die Energieversorgung muss in der Lage sein, bei einem Netzausfall den Normalbetrieb fir mindestens
eine Stunde aufrechtzuerhalten. Bei Netzausfall darf der Abschluss zum Schlie3en freigegeben werden,
sobald sich im Schliebereich keine Personen oder Gegenstande, z. B. Férdergut, befinden.

Wenn — ohne Meldung eines Brandalarmes - die vom Akkumulator bereitgestellte Spannung auf die
vom Hersteller festgelegte Grenzspannung abgesunken ist, muss der Abschluss unter Beriicksichtigung
der SchlieBbereichsiiberwachung geschlossen werden. Die zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene Ak-
kumulatorkapazitdt muss dazu ausreichen, den Betrieb der SchlieBbereichsiiberwachung und der fir
das verzogerte Schliel3en erforderlichen Teile der Feststellanlage fir weitere 30 Minuten zu garantieren.

Hinweis: Eine ggf. vorhandene Freirdumeinrichtung gehort nicht zur Feststellanlage und wird nicht
Uber deren Akkumulatoren mit Energie versorgt.
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3.54

3.6
3.6.1

3.6.2

Kennzeichnung der Energieversorgung

Die Energieversorgung muss wie folgt gekennzeichnet sein:

- Name des Herstellers

- Typenbezeichnung

- Herstellungsjahr

Technische Daten: Leistungsabgabe, Stromaufnahme, Ein- und Ausgangsspannung
Die Kennzeichnung muss auf dem Gehause erfolgen und dauerhaft gut lesbar sein.

Zusatzeinrichtungen
Handausltdsetaster

Der Handausltsetaster muss rot sein. Sein Gehause muss die Aufschrift tragen: "Tur schlieBen". Fur
"Tur" darf auch eine genauere Bezeichnung (z.B. "Rolltor") gewahlt werden. Durch eine kurze Betéti-
gung dieses Tasters (maximal 500 ms) muss der SchlieBvorgang automatisch eingeleitet werden.

Sicherheitseinrichtungen

Die Zuleitungen zu den Sicherheitseinrichtungen nach Abschnitt 2.7 missen auf Drahtbruch und Kurz-
schluss Uberwacht werden. Ein Drahtbruch oder Kurzschluss sowie eine Stérung der Sicherheitseinrich-
tung mussen optisch und akustisch angezeigt werden (separate Anzeige oder Sammelanzeige); sie dir-
fen nicht dazu fuhren, dass die Auslosung der Feststellung behindert wird.

Wird in diesem Fall ein Brandalarm ausgel6st oder es tritt eine Stérung in der Feststellanlage auf, so ist

die angeschlossene Feststellvorrichtung auszulésen. Der Schlievorgang erfolgt dann ggf. ohne

Schlie3bereichiiberwachung (in diesem Fall liegt keine Personenschutzfunktion vor).

Eine dauerhafte Belegung? des SchlieRbereichs (langer als 120 s) im Normalbetrieb (z.B. durch verstell-

te Sicherheitseinrichtung) muss erkannt und optisch und akustisch angezeigt werden (separate Anzeige

oder Sammelanzeige). Wird in diesem Fall ein Brandalarm ausgel6st oder es tritt eine Stérung in der

Feststellanlage auf, so ist die angeschlossene Feststellvorrichtung auszulésen. Der somit eingeleitete

Schlievorgang darf nur dann unterbrochen werden (z.B. Kontaktleiste an der SchlieBkante), wenn sich

Personen oder Gegenstande im SchlielRbereich befinden.

Werden zur Unterbrechung des Schliel3vorgangs optische Sensoren (z.B. Lichtschranken) verwendet,

so missen diese Sensoren bei Versorgungsspannungsschwankungen von + 15 % die nachfolgende An-

forderung erfullen:

— Die optischen Sensoren missen so unempfindlich gegen Rauch sein, dass sie bei einem Erpro-
bungstest gemaR DIN EN 54 Teil 7 bei keinem der Testfeuer 2 bis 5 klassifiziert werden. Die opti-
schen Sensoren werden bei diesem Test in Hohe der Vergleichsmessgerate installiert. Die Entfer-
nung zwischen Sender und Empfanger bzw. Sender/Empfanger und Reflektor betrégt bei der Pri-
fung 10 m (Hinweis: kiirzere Entfernungen als 10 m kénnen vereinbart werden).

Die optischen Sensoren sowie andere Sensoren (wie z.B. Endschalter, Naherungsschalter, Magnet-

schalter) dirfen nur verwendet werden, wenn die Anschlussschaltung (Beschaltung) dieser Sensoren an

die Feststellanlage durch die Zulassungsprufstelle positiv beurteilt wurde.

Zitierte Normen

DIN EN 54-2: 1997-12 Brandmeldeanlagen; Teil 2 Brandmeldezentralen

DIN EN 54-4:1997/A2:2006 Brandmeldeanlagen; Teil 4 Energieversorgungseinrichtungen

DIN EN 54-5:2001-03 Brandmeldeanlagen; Teil 5 Warmemelder — Punktférmige Melder

DIN EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006 Brandmeldeanlagen; Teil 7 Rauchmelder — Punktférmige Melder
nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder lonisationsprinzip

DIN EN 54-8:1989-09 Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; Teil 8 : Wéarme-
melder mit hohen Ansprechtemperaturen

DIN EN 54-20:2006-09 Brandmeldeanlagen; Teil 20 Ansaugrauchmelder

DIN EN 1155:2003-04 Schlésser und Baubeschlage - Elektrisch betriebene Feststellvor-
richtungen fur Drehfllgeltiiren — Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 1158:2003-04 Schlésser und Baubeschlage — Schliel3folgeregler — Anforderun-
gen und Prifverfahren

DIN 14 675:2003-11 Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb

DIN 18 263-4:1997-05 Schlgsser und Baubeschlage - TurschlieBer mit hydraulischer
Dampfung, Teil 4: TurschlieBer mit Offnungsautomatik (Drehfli-
gelantrieb)

Bei planméaRig dauerhafter Belegung der Forderbahn mit Férdergut (z.B. Schuttguter, Transportguter, die in dichter Folge transpor-
tiert werden) darf bei Brandalarm eine verzégerte Zwangsschlieung nach Freirdumung des SchlieRbereiches erfolgen.
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DIN EN 60529:1991+A1:2000
DIN EN 60950-1:2006-11

DIN EN 61000-3-2:2010

DIN EN 61000-3-3:2009

DIN EN 61000-6-2:2005

DIN EN 61000-6-3:2007

2006/95/EG

2004/108/EG

Schutzarten durch Gehause (IP-Code)

Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit - Teil 1: Allge-
meine Anforderungen

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte -
Grenzwerte fir Oberschwingungsstrome (Geréate-Eingangsstrom
<= 16 A je Leiter)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte -
Begrenzung von Spannungsanderungen, Spannungsschwankun-
gen und Flicker in 6ffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnet-
zen fur Geréate mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die
keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrund-
normen - Storfestigkeit fur Industriebereiche

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrund-
normen - Stdéraussendung fur Wohnbereich, Geschafts- und Ge-
werbebereiche sowie Kleinbetriebe

Richtlinie 2006/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwen-
dung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspan-
nungsrichtlinie)

In Deutschland umgesetzt durch das Gerate- und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG) und die 1. Verordnung zum GPSG (Verord-
nung Uber das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen).

Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedsstaaten Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV-Richtlinie)

In Deutschland umgesetzt durch das Gesetz Uber die elektro-
magnetische Vertraglichkeit von (EMVG).



	 
	1. Anwendungsbereich
	2. Begriffe
	2.1 Feststellanlage
	2.2 Brandmelder
	2.3 Auslösevorrichtung
	2.4 Feststellvorrichtung 
	2.5 Schließmittel 
	2.6 Energieversorgung
	2.7 Sicherheitseinrichtungen


	 3. Anforderungen und Prüfverfahren für die Komponenten der Feststellanlage
	3.1 Allgemeines
	3.2 Brandmelder
	3.2.1 Rauchmelder
	3.2.2 Wärmemelder
	3.2.3 Maßnahmen gegen Verstellen der Melder
	3.2.4 Rückstellen der Melder
	3.2.5 Rauchansaugsysteme


	3.3 Auslösevorrichtung
	3.3.1 Allgemeine Anforderungen
	3.3.2 Ein Linien System
	3.3.3 Auslösevorrichtungen in Brandmeldeanlagen (Mehr Linien System)


	3.4 Feststellvorrichtung
	3.4.1 Allgemeine Anforderungen
	3.4.2 Haftmagnete
	3.4.3 Elektromagnetische Feststellvorrichtung mit Rast- oder Reibfeststellung
	3.4.4 Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren nach DIN EN 1155
	3.4.5 Türschließer mit Öffnungsautomatik für Drehflügeltüren nach DIN 18 263-4
	 3.4.6 Antriebe für Schiebe , Hub  und Rollabschlüsse mit elektromagnetischer Feststellung


	3.5 Energieversorgung
	3.5.1 Allgemeine Anforderungen
	3.5.2 Energieversorgung ohne Batterien (Netzanschlussbetrieb)
	3.5.3 Energieversorgung mit wieder aufladbaren Batterien als zweite Energiequelle (Bereitschaftsparallelbetrieb)
	 3.5.4 Kennzeichnung der Energieversorgung


	3.6 Zusatzeinrichtungen
	3.6.1 Handauslösetaster
	3.6.2 Sicherheitseinrichtungen




	4. Zitierte Normen

